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Valeria Heuberger

Die ungarische Nationalitatenpolitik
von 1968-1991

Einleitung

Am 6. 11. 1990 wurdc Ungarn als crstes der ehernals dem sozialistischen
Llger zugchörigcn Staatcn Ostmittcl- und Südosteuropas in den Europarat
aufgcnollllllcn. Diescr Schritt dokumcntierte die europaweitc und auch in-
ternationale Anerkcnnung des friedlich erfolgtcn Überganges vom Einpar-
teienstaat, von der Volksrepublik zur pluralistischcn Demokratie der Repu-
blik Ungarn". Zu dieser Anerkennung trug wohl auch maísgeblich bei, daB
in Ungarn - im Vergleich zu dcn anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks
- in den letzten Jahrell keine nationalistisch bedingten Ausschreitungen ge-
genüber Nationalitatenangehőrigen stattgefunden hatten. Die Betonung
licgt dabei auf "Nationalitaten" , da in Ungarn seir 1945 nur Deutsche, Slo-
waken, Rurnanen und Südslawen (Serben, Kroaten, Slowenen, Bunjewatzen
und Schokatzen, die in den Statistiken nicht immer aufgegliedert sind) als
Mindcrheiten anerkannt werden. Juden und Zigeuner sind hierin nicht ent-
halten, da erstere sich als konfessionelle Minderheit fühlen und die Zigeuner
als sozialc Randgruppe, aber nicht als Minderheit anerkannt werden/. Ge-

1 Vgl. dazu: G.lzik-Hcdri: "Ungarn im Wandel. Voraussctzungcn und Perspcktiven".
in: Osteuropa, 5/1990, S.453-464; L. Varga: "Geschichte in der Gegenwart - Das Ende
der kollektiven Verdrangung und der demokratischc Umbruch in Ungarn", in:
R. Dcppc, H. Dubicl, U. Rödcl (Hg.): Demokrauscber Umbrucb in Üsteuropa. Frank-
furt a.M. 1991, S.167-180.

2 Sichc dazu: K. R. Forray, A. T. Hegedüs: "Bikulturclle Sozialisation: Eine Fallstudie
über eine Budapestcr Roma-Cruppc", in: V.Karady, W. Mittcr (Hg.): Bildungstuesen
und Sozialstruktur in Af iueleurop a im 19. und 20. [abrbundert, Köln-Wien 1990.=Stu-
dicn und Dokumentationen zur verglcichenden Bildungsforschung, Bd. 42, S. 115-139;
B.Mezey (Hg.): A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985 (Die
ungarische Zigeunerfrage in Dokumenten 1422-1985), Budapest 1986; R. Kuppe,
V.Heuberger: ..Minority Rights - Indigenous Rights: Basic Differences or Conver-
gence? European Gypsies and Minority Rights: A Hungarian Case Study", in:
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H. W.Finkler (Hg.): Proceedings of the Vlth International Symposium of the Commis-
5/0/1 on Falk Law and Legal Pluralism, Otunoa, Canada, August 14-18, 1990, Ottawa
1991, S. 420-445.

J Vgl. dazu: U. Rudberg: "Jugoslawien: Eine Million Simi ohne Rechte. Angst wic im
Zweiten Weltkrieg - Anerkennung als ethnischc Gruppe abgelchnt", in: Der Standard,
21.8. 1989, S. 3; "Zigeuner: Dic Aufenseitcr erwachen", in: Die Presse, 9.7. 1990, S. 4;
C. Grabner: "Dieser Platz ist bcserztl Zwischcn Ausgrenzung und Integration - die ro-
rnische Minderheit in der Tschechoslowakci", in: Die Presse, 13./14.10. 1990, S. lY.

4 Vgl. dazu: M. Sükösd: "Sie essen unser Brot". Gibt es in Ungarn eine neue Rechte?" ,in:
Budapestcr Rundscbau, 25.2. 1991, S.2; N: "Programm der extremen Rechten. Tor-
gyán nach aeht Tagen an der Spitzc", in: Budapestcr Rundscbau, 18.3. 1991, S. \-2;
J. Haas: Schatten der Vergangenhcit. Rechtsradikale von der Sowjetunion bis Ungarn,
in: Dic Brücke. Nachnehten aus Deutschland und Europa, 15.3. 1991, S. 8.

genüber den Zigeunern, die aber den höchsten Anteil an der Minderhcitcn-
bevölkerung ausmachen (Sclútzungen reichen bis zu 700000 Personen),
sind ab er sehr wohl eine Reihe von Fallen von Diskriminierung und auch
Gewaltanwendung vorgekommen, allerdings bei weitem nicht in so massi-
ver Weise wic z: B. in der CSFR ader in Rurnanien, wo auf Zigeuner gezielt
Jagd gemacht wird und sie Opfer von rassistisch motivierten Gewaltakten
sind}.
Naturlich gab und gibt es auch in Ungarn minderheitenfeindliche und
antisemitische Tendenzen bzw. eine xenophone Haltung. wic sie abcr zu-
nehmend auch in anderen europaischen Staaten anzutreffen ist. Bedingt
durch dic schlcchte wirtschaftliche Lage und der nach Meinung vieler Un-
garn tristcn Zukunftsaussichten erzielen nationalistische Parolen - ahnlich
wic in den ehemaligen "Bruderstaaten" - doch eine gewisse Wirkung. Der
Zulauf zu Gruppierungen dieser Art ist ab er doch - ader noch? - nicht si-
gnifikant für die Einstcllung der Mchrhcit der ungarischen Bcvölkc-
rung".
Diese Haltung der magyarischen Mehrhcitsbevölkerung gegenüber den
Mindcrhciten liegt in der spezifischen Situation der Nationalitaten in Un-
garn begründet: Durch die neu en Grenzen, die im Friedensvertrag von Tria-
non am 4. 6. 1920 festgelegt worden waren, war aus dem vorher bestehenden
rnultinationalen Königreich Ungarn weitgehend ein Nationalstaat gewor-
den. Hatte der Anteil der Nationalitaten an der Gesamtbevölkerung im
Jahre 1910 noch 45% betragen, waren es nach Trianon 9-10%. Nach 1945
verringerte sich dieser Anteil durch die erzwungene Aussiedlung der Un-
garndeutschen und durch den teilweisen Bevölkerungsaustausch zwischen
der slowakischen Bevölkerungsgruppe aus Ungarn und der magyarischen
Minderheit aus der Slowakei in den Jahren 1945-1948 nochmals um die
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Halfte '. Verglichen mit anderen Staaten Ostrnittel-, Ost- und Südosteuropas
ist der Anteil der Minderhciten mit ca. 450 000 bis 500000 Personen, das bc-
deutet 4-5% an der Gesamtbevölkerung, eher gering. Diese Angaben beru-
hen auf Schatzungen sowohl der Nationalitatcnverbandc als auch von offi-
zi ellen Stellen; würde man sich nach den Daten der Volkszahlungen richten,
ware die Zahl der Minderheitenangehörigen wesentlich geringer, etwa 1,5%
der Gesarntbcvőlkerung". Weiters leben die Nationalitaten Ungarns auf-
grund ihrer jeweiJigen historischen Entwicklung (Ansiedlung; territoriale
Veranderungen nach 1918; Aus- und Umsiedlung nach 1945) nicht in ge-
schlossenen Siedlungsraurnen wie etwa die Magyaren in der Slowakei oder
in der Karpato-Ukraine, sondern in Streulagen. Diese Tatsache sowie dic
Auflesung der früheren Dorfgemeinschaften durch Kollektivicrung, Indu-
striaJisierung, Urbanisierung und dic Einführung der Agrargroíibctriebc
trugen dazu bei, die Assimilation zu fördern und zu beschlcunigen/.
Ahnlich wie in den anderen ostrnittcleuropaischcn Staaten laBt sich auch in
Ungarn ein Auseinanderklaffen zwischen Rechtsanspruch und Rechtswirk-
lichkeit in der Nationalitatenpolitik finden; es gibt eine Rcihe von Kritik-
punkrcn" bei der Handhabung der Minderheitenfrage: "Die Politik erwies
sich also in der zurückliegenden Zeit nicht nur als wirkungslos, was die be-
ruhigende Regclung der Nationalitatenirage betrifft, sondern diese wurde
auf der Ebene der taglichen politischen Taktik oftmals sogar verhinderr.
Deshalb müssen wir den Irrglauben aufgeben, unsere Nationalitatenpolitik
sei heute vorbildlich"9.
Diese seir Jahrzehnte angewendete politische Taktik hat die Sozialstruktur
der Nationalitaten bceinfluíit und verandert. man denke dabei nur an die
Aussiedlung der Ungarndeutschen oder die erzwungene Umsiedlung von

5 Diese Mallnahmen bctrafen mehr als 210 000 U ngarndcutschc und mehr als 73 000 510-
waken. Siehe dazu: G.5eewann: Bevölkerungsstruktur, in: K. Grorhuscn (Hg.): Un-
gam. Sudostcuropa-Handbuch Bd. 5, Göttingen 1987,5.421; Gy. Gyarmati: "Adatso-
rok magyarokról (Angaben uber die Magyaren)" , in: F. Glatz (Hg.): Magya1'Ok a
Kdrpátmedencébcn, Budapest 1988,5.322.

6 K. Sitzler, G.5eewann: "Ungarns Nationalitaten" , in: Südostcurop a, 7-8/1985, 5.383;
L. Kővágó: Nemzetiségek a mai Magyarországon (Nationalitarcn im heutigen U n-
garn), Budapest 1981,5.25.

7 "Minderhciten in der "natürlichen Assimilation": Die Nationalitaten in Ungarn", in:
Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa, 4/1970,5.58-61.

8 "Minderhcitcn am Runden Tisch. Ungelöstcr Intcressenschutz", in: Budapester Rund-
schau, 25.3.1991,5.3.

9 Siehc dazu: "Irrglauben über Vorbildlichkeit aufgeben" , in: Neue Zeitung. 28. 10. 1989,
5.15.
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Serbcn und Kroaten innerhalb des Landes in den spaten vierziger Jahren,
nach dcrn Bruch Titos mit StalinlO• Obwohl bercits in der Verfassung von
1949 den Nationalitaten die volle Gleichberechtigung gewahrt worden war,
dauerte es doch noch Jahre, bis Milhrauen und Vorbehalte von beiden Sei-
ten, vom Staat her und von den Mindcrheitcn selbst kom mend, überwunden
worden waren. Für die Ungarndeutschen z. B. war es zeitlich gesehen erst als
letzte der Minderheitenbevölkerungsgruppen möglich, sich ab Beginn der
fünfziger Jahre in einern Verband zu konsolidieren und die Wiederaufnahme
des Dcutschunterrichts in den Schulen zu erreichen:

" ... Das Deutschtum Ungarns war bisher auch in andercr Bezichung gcgenüber den
zahlcnnúBig bcdeutungslosen andcren Minderheitcn bcnachrciligr, cs bes:lB kcinc ei-
genc Kuliurorganisation, als Presscorgan Icdiglich cin klcincs Monatsblattchcn ("Frei-
es Leben") mit bcdcutungsloscm oder propagandistischcrn Inhalt, kcinc cinzige echte
Volksschulc, kein Gymnasiurn, kcinc Lchrcrbildungsanstalt, kcinc Fachschulen und
kcinc Schulcrhcimc .... " II

"Ungelöste Nationalitatenproblerne von Spannkraft gibt es
nicht"12: Ungarische Nationalitatenpolitik von den sechziger
bis in die achtziger Jahre

Am 6.10.1968 erschicn in "Népszabadság", dern Zentralorgan des ZK der
MSZMP (USAP) ein Artikcl, der die Lage der Nationalitaten in Ungarn be-
handeltel3. Hierin wurde festgestelIt, daf die Nationalitatcnfrage in der In-
nenpolitik nicht langer ein Thema mit überragender Bedeutung darstelle;
durch die "sozialistische Lösung der allgemeinen Probleme der ungarischen
Gesellschaft" sei auch die Nationalitatenlrage in eine neue Phase getreten, da
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Umwalzungen auch die Na-
tionalitaten mitcinschlőíien'". Die Autornatismusthese, nach deren Aussage
sich die Nationalitatenírage unter den Bedingungen des Sozialismus und

10 Nemzetiségi kérdés - nemzetiségi politika (Nationalitatcnfragc - Nationalitarcnpoli-
tik). Budapest 1968,5.26.

I! ,,5chulen und Kultureinrichtungen der Mindcrheiten in Ungarn", in: Wissensehaftli-
eber Dienst Südosteuropa, 12/1955, S. 170-175; vgl. dazu J. Marx: "Beschleunigung der
Sozialisicrung in Ungarn" , in: Der Donausclnoabe, 15.5. 1960, 5.3.

12 "Über dic Nationalitatcnpolitik unsercr Volksrcpublik", in: Budapestcr Rundschau,
22. II. 1968, 5.2.

13 Nemzetiségeink helyzetéről (Übcr die Lage unscrer Nationalitatcn), in: Népszabadság,
6.10.1968,5.3.

14 "Budapest und die Mindcrheitenfrage". Eine bcrnerkenswerte Analyse des ZK-Organs
"Népszabadság", in: Wissensehaftlicher Dienst Südosteuropa, 11-12/1968, S. 176-178.
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dessen Durchsetzung in allen Lebensbereichen von selbst lösen sollte, wurde
aufgegeben. An ihre Stelle trat die Konzeption von der lntegration der Na-
tionalitatenangehőrigcn in die sozialistische Gesellschaft und Wirtschaft, die
allerdings nicht in eine sprachliche Assimilation münden sollte ". Nunmehr
bestünden zwischen Magyaren und Nicht-Magyaren keine politischen und
gesellschaftlichen Spannungen mehr: " .. ' Ohne Übertreibung la~t sich
sagen, da~ wir hiel' in Ungarn ein Zeitalter überschritten haben, da~ sich die
gegenseitigen Beziehungen der Ungarn, Slowaken, Deutschen, Südslawen
und Rumanen in unserem Lande auf neuen, sozialistischen Grundlagen wei-
ter eurwickeln .... " 16

Und in einer Sitzung des Ehrenamtlichen Ausschusses des Demokratischen
Verbandes der Ungarndeutschen am 21. 2. 1969 in Budapest wurde folgen-
des zur Nationalitatcnpolitik festgestelIt:

"... Die deutschen \XIerktiitigen in Ungarn nehmen mit groRer Bcfriedigung zur
Kcnntnis, daR bei ihrer Bcwcrrung cin einziger MaRstab, ein einzigos Kritcriurn maf\-
gebend ist: wic sie auf dem Platz, an den das Leben sie gestelit hat, ihre Auigaben im
Aufbau des Sozialismus erfüllen, in welchem MaRc sie ihren staatsbűrgcrlichcn Pflich-
ten nachkornmen .... In den seit der Bcfreiung verflossenen 25.Jabren ... sind dic
Deutschen in Ungarn als Ergebnis der folgerichtigen praktischen Verwirklichung der
marxistisch-leninistischen Nationaliratenpolitik zu gleicbberechtigten Mitgliedern der
sozialistischcn Gesellschaft geworden, zu Staatsbürgern, die wissen, daR dic gleichcn
Rechtc zugleich glcichc Pflichtcn bedcuten, denen sic auch gerne nachkornrnen'"."

1968 stellte in mehrfacher Hinsieht ein bedeutendes Jahr im Hinblick auf
Nationalitatenfragen dar. So wurde im Bildungsministerium eine selbstandi-
ge Nationalitatcnabteilung eingcrichtet, die unrnittelbar dem fül' das Unter-
richtsministerium zustandigen steIlvertretenden Minister unterstand. Diese
Abteilung, für Unterrichts- und Kulturagenden zustandig, übte in weiterer
Folge die behőrdliche Aufsicht über die Nationalitatenverbande aus. Eine
wei tere Funktien bcsaf diese Abteilung als Lenkungs- und Exekutivorgan
der staatlichen Nationalitatenpolitik. 1968 wurden auch auf der Ebene der
Kornitatsrate Nationalitatcnausschűsse eingesetzt, die sowohl zu den Natio-
nalitatcnverbandcn als auch zu den Exekutivorganen der Kornitatsrate Kon-
takt halten solltcn''. Die Autornatismusthese als Prinzip der Nationalitaten-

\S G.Secwanl1: "Das Deutschtum in Ungarn scit 1945", in: G.Brunner (Hg.): Die Deut-
schen in Ungarn. München 1989.=Südosteuropa-Studie 45, S. 10:>.

If, "Zur Lage unserer Nationalitarcn", in: Budapester Rundscbnu, 18.10. 1968, S. 3--4.
\7 .Bcratung des Ehrenamtlichcn Ausschusses", in: Neue Zeit ung, 28.2. 1969, S. 2 f.
\8 K.Sitzler: "Ungarische Nationalitátenpolitik: Grundsatze, Institutioncn und Funk-

tion", in: Sudosteuropa, 1/1985, S. 28-29.
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politik!" war rnit dieser Entwieklung aufgegeben wordcn, das Jahr 1968
stcllte einen Wendepunkt in der Nationalitatcnpoiitik und -forschung dar:
"Nach dem Stagnieren der 50er Jahre und dem "Automatismus" der 60er
Jahre seien die Forschungen nach 1968 wicder intensiv geworden", meinte
Lajos Arday auf einer Kenterenz 19842°.
Das Fortschreiten des Assimilationsprozesses war in den siebziger und in
den achtziger Jahren trotzdem nicht aufzuhalten. Obwohl im Bereich des
Muttersprachuntcrrichts durch die Einführung des zweisprachigen U nter-
richts im Schuljahr 1983/84 Versuche unternommen wurden, diesem Prozef
entgegenzuwirken, waren die Ergebnisse doch eher entmutigend. Die au~e-
ren Bedingungen für einen erfolgreichen Unterricht waren vielfach nicht ge-
geben, da cs an gut ausgebildeten Lehrern und an Lehrbüchern mangelte und
dic jeweilige Muttersprache, bcispiclswcisc Deutsch oder Slowakisch, nicht
mchr im taglichen Leben, als Familiensprache, verwendet wurde. Trotzdcm:
Obwohl für einen holten Anteil der Nationalitarenangchőrigen die Mutter-
sprache zur Frcmdsprache, die in der Schuic neu erlernt werden muíite, ge-
worden war, so sollte man sich doch hűten, aus der Tatsache des vollzogenen
Sprachwechsels alle in auf einen damit verbundenen Identitatsverlust zu
schlicíien und das Kriterium der Sprache allen anderen Bestandteilen des
cthnischen Idcntitatsbewuíitseins voranzustellerr".
Als neuer und für die ungarische Nationalitatenpolitik zunehmend an Be-
deutung gewinnender Aspekt trat in den letzten Jahren der bilatcrale Kan-
flikt mit Rumanien in den Vordergrund. Im Rahmen der ungarischen Innen-
und Auíienpolitik wurde in dies em Zusammenhang ein verstarkter Akzent
auf die Minderheitenfrage gelegt: Hatten parteinahe Stellungnahmen bis An-
fang der achtziger Jahre den Anspruch erhoben, die "grundsatzlichen Fra-
gen des Verhaltnisses zu den Nationalitaten im eigenen Land beispielhaft ge-
lőst zu haben"22, so anderre sich diese Haltung ab Mitte der achtziger Jahre.
Anlamich einer Sektionssitzung des Europaischen Kulturforurns im Okto-
ber 1985 traf der damalige Hauptabteilungsleiter im Au~enministerium,
Márton Klein, die Feststellung, da~ dic Nationalitatcnpolitik nicmals als ab-

19 Vgl. dazu: Sitzlcr: Die ungarische Nationalitatcnpolitik der lctztcn Jahre, S. 36.
20 L. Arday traf diese Fcststellung als Mitarbeitcr an der Gorkij-Bibliothek, an der 1982

eine Nationaliútenforschungsgruppe eingcrichtet wurde. Vgl. dazu: "NationaJitatcn-
forschungen" , in: Neue Zeitung. 4.8. 1984, S. 1-2; siehe weiters: Sitzler, "Die ungari-
sehe Nationalitatenpolitik der letztcn Jahre", S.40; Scewann, "Das Deutschtum in Un-
garn scir 1945", S.102.

2! G. Sccwann: "Minderheitenreehte in den 90cr jahrcn", in: Neue Zeitung. 5.5.1990, S. 5.
22 K. Sirzler: Dokumentation: "Ungarisehe Stellungnahmen zur Nationalitarenfrage", in:

Südosteuropa, 9/1986, S. 519.
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geschlossen gelten kőnne/", Diese Au~crung steht in direktern Zusammen-
hang mit der immer mindcrhcitenfeindlicher werdenden Politik Rumaniens.
das für sich beanspruchte, die N ationalitatenfrage gelöst zu haben. Ausge-
hend von den standigen Spannungen mit Rumanien, dic sich zusehcns zu
ein em bilateralon Konflikt auszuweiten drohten, wurde der Lage der magya-
rischen Minderheitcn in den Nachbarstaaten immer mehr Aufmerksamkeit
geschenkt, so au ch der Situation der Magyaren in der Karpato-Ukraine, in
der Slowakei od er in der Vojvodina.
Hierrnit wird ein weitéres Grundprinzip der ungarischen Nationalitatenpo-
Iitik nach 1968 deutlich, und zwar dessen instrumentaler Charakte~4. Aus-
gehend von der Schaffung ein es minderheitenfreundlichen Klimas im eige-
nen Land hatte man sich von ungarischcr Seite eine almlich günstige
Bchandlung der ja zum Tcil in die Hundcrttausendc, in Rumamen sogar in
die Millionen gehendc Zahl der Magyaren "jenseits der Landesgrcnzen" er-
hofft. Das Zurückgreifen auf dic Frage der magyarischen Minderheiten hatte
auch dazu gedient, die Regierung unter János Kádár popularer zu machen
und Kádár als "nationalen" Politiker darzustellen=. Dies war umso wichti-
ger, als der nach 1945 von Moskau verordnete "proletarische Internanonalis-
rnus" jahrzehntelang die Beziehungen Ungarns zu dessen Nachbarstaaten
beeinfluíir hatte und aus diesem Grund innen- und auíienpolitische Kontro-
versen, die sich aus den Territorial- und Bevölkerungsverlusten nach Tria-
non ergeben hatten, ein au~erst heikles Thema darstellten. Um György
Dalos zu zitieren: "Die nationalen Zwistigkeiten sollten nunmehr nur als das
verhangnisvolle Erbe der Vergangenheit angesehen werderr".'
Aus dem Konfliktpotential zwischen Rumanierr und Ung arn, das durch die
zunehmend ropressive Haltung der rumanischen Regierung gegenüber der
magyarischen Mindcrhcit hervorgerufen worden war, resultierte in Ungarn
ein verstarktes Interesse an der Menschenrechts- und darnit eng verbunden
der Minderheitenrechtsfragc. So traf László Demus, Leiter der ungarischen
KSZE-Delegation auf einer Beratung über den Helsinki-Prozef in London,
folgende Feststellung:

23 K.5itzler: "Die ungarische Nationalitatcnpolitik der letzten Jahre. Konstante Prinzi-
pien bei modifiziertcr Praxis", in: Südosteuropa, 1/1987,5.35-36.

24 5itzler, Die ungarische Nationalitatenpolitik der letzten Jahre, 5.34.
25 5iche dazu: 1.Völgyes: "Problems of nationalities and the Magyars in Hungary and

Eastern Europe", in: Crossroads, 7/1981,5.145-146.
26 Gy. Dalos: "Diskussioncn innerhalb der ungarischen Opposition über die Frage der

national cn Mindcrhcitcn", in: Osteuropa-Info, Nr. 61, 2. Quartall985, 5.56.
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»Wic 5011 eine Nationalitat kulturcll űbcrlcbcn, wcnn man die mutrcrsprachlichc In-
formation vor ihr vcrschliciit, wcnn sic nicht an lnformationen űber Menschcn, die
dicsclbc Sprachc sprcchcn und dersclbcn Kultur angehörcn, gelallgen können, ja wenn
cs sogar als Vcrbrcchcn gilt, derartiges Informationsmaterial zu bcsitzen='?"

Mit dicser Kritik war natürlich Rumamen gemeint; gleichzeitig wurdc in
Zusammenhang mit der Vorstellung der Reziprozitat bei der Handhabung
der Minderheitenfrage erneur Augenmerk auf die Nationalitatenpolitik im
eigenen Land gcrichtet. Man konntc sich nunmchr der Erkcnntnis nicht
mehr verschliclien, daf mit der ungarischen Nationalitatenpolitik auch nicht
alles zum Besten stand und die Nationalitaten eine Reihe von begründeten
Beschwerden vorbringen konnten, so vor allem Mangel im Bereich des Bil-
dungswcscns und im Muttcrsprachuntcrricht bctrcffend.

Nationalitatenpolitik in der Republik Ungarn

Bercits seir 1989 hatte es vermehrt Ansatze zur Ncugestaltung der ungari-
schen Nationalitatcnpolitik gegeben, doch erst mit der Umwandlung des
Staares zu einer pluralistischen Deruokratie setzte die Möglichkeit zu tief-
greifendcren Anderungen ein28• Vor dieser Zasur war an eine partciunabhan-
gige, weitgehend autonome Interessenswahmehmung von sei ten der Natio-
nalitaten nicht zu denken gewesen, da dies dem Selbstverstandnis des
Einparteienstaates widersprochen hatte. Dazu hei~t es in einem Artikel der
Zeitung "Magyar Nemzet" vom Mai 198929

:

"Das schwerstc Problem unserer Tage dürfte wo hl sein, daB die Nationalitaten orga-
nisch, von untcn, kein institutioncllcs Interessenvertretungsnetz ausbauert konmen
(und durften! Anm. V. H.), und deshalb ist die Inírastruktur der Nationalitatcnschu-
len, der -kulturhauser usw. nicht nur lückenhaft, sondcrn fast schon nicht funktions-
fahigJo."

27 "Muttersprachlichc Mcinungsauílcrung", in: Budapcstcr Rundscliau, 8.5. 1989,5.4.
28 In dicsem Zusamrnenhang mcldct józsef Bayer Bedenken an: Wie könne man von

cincui schon vollzogenem Systcmwcchscl sprcchen, wenn noch der mcistc Teil der
Produktivkraftc 5taatscigemum ware? ]. Bayer: "Vom larentcn Pluralismus zur Demo-
kratie", in: Dcppc, Dubiel, Rödcl (Hg.): Dcmoleratiscbcr Umbrucb in Osteurope,
5.154.

29 T. Batai, Cs. Tabajdi: "Demokratizálás és nemzetiségi politika Magyarországon" (De-
mokratisicrung und Nationalitatcnpolitik in Ungarn), in: Magyar Nemzet, 29.5. 1989,
5.7.

JO Neue Zeuung, 17.6.1989,5.9.
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1989 und in grö~crem Ausrnaf 1990 wurden eine Reihe von Maíinahmen zu
einer Ariderung der Nationalitatcnpolitik eingcleitet. Im Apri11989 wurde
ein "Nationalitatenkollegium" (Nemzetiségi Kollégium) gegründet, dessen
Name im Oktober 1989 in "Kollegium der Nationalon und Ethnischen
Minderheitcn" (Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Kollégium) urngeandert
wurde ". Zwei Unterausschüsse sollten sich sowohl mit der Situation der
Nationalitaten in Ungarn als auch mit der Lage der magyarischen Minder-
hciten in den Nachbarstaaten Ungarns beschaítigen und im Rahmen dieser
Tatigkcit als beratendes Organ des Ministerrates Vorschlage hinsichtlich der
Minderheitenpolitik erstellen. Im Oktober 1990 wurde das "Amt für Natio-
nale und Ethnisebe Minderheiten" gegründet, ein staatliches Verwaltungsor-
gan mit ein bis zwei Vertretern für jede Nationalitat. das die bisherigen Or-
b;1nisationen crsctztcV. An allen diesen Kollcgien, Amtcm etc. wurde aber
von den Mindcrhciten Kritik geübt: Man habe wicder cinmal über die Köpfe
der Betroffenen hinweg entschieden, im Grunde genommen habe sich für
die Nationalitaten aber nichts od cr kaum ctwas zurn Positiven hin gewendet:
,,1989 haben sich grundlegende Verandcrungen in der Gesellschaft Ungarns
vollzogen, weniger aber in der Struktur dcs Verbandes und gar nicht in der
Verwirklichung der Nationalitatenpolitik't ".
Der Entwurf eines Nationalitatengesetzes sorgte ebenfalls für heftige Debat-
ten. Dic Praarnbel dieses Gesetzesentwurfes lau tet Iolgcnderrnaíien:

.Ausgehcnd von den in der Verfassung verankenen Prinzipien erklarr die National-
versammiung der Republik Ungarn, daG sie das Recht auf nationale, ethnisebe und
sprachliche Selbsridentitat sowie die besonderen individuellen und gemeinschaftlichen
Rechte der nationalen, erhuischen und sprachlichen Minderheiten als organischen Teil
der universalcn Menschenrechte betrachtet und für deren Wahrung und Einhaltung im
Hoheitsgcbiet Ungarns Sorge tragr'"."

Hicrbci lassen sich eine Reihe von Kritikpunktcn finden, so z. B., da~ er den
speziellen Bedürfnissen der zahlenmaíiig grőfsten cthnischcn Minderheit in
Ungarn, den Zigeunern, nicht ausreichend entgegenkornrnr= und weiters in
hohern Ausrnaf auf den Nationsbegriff hin ausgerichtet ist. Dies bedeutet

)1 Dénes: "Nemzetiségi kollégium - új névvel" (Nationaliatcnkollcgium - mit neuern
Narncn), in: Magyar Nemzet, 12.10. 1989, S. 3.

\1 P. Lcipold: "Zur Erfüllung der staatlichcn Aufgabcn. Amt für Nationale und Ethnischc
Mindcrheitcn", in: Neue Zeitung. 22.9. 1990, S. 1.

)) Mit der Zeit gehen, in: Neue Zeitung, 13. 1. 1990, S. 2.
}4 Gcsetzesentwurf über die nationalen, ethnischen und sprach lichen M indcrhcitcn/Min-

derheitenkodex.
); Siche dazu: Forray-Hcgcdűs, Bikulturclle Sozialisarion, S. 115-139.
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36 Sccwann, Minderhcitenrechtc in den 90er jahren. 5. 4-5.
P H. L.: "Liberalc oder nationalzcntrischc Logik? Schwcrc Gebun des Nationalitatenge-

setzes", in: Budapester Rundschau, 18.3. 1991,5.3.
38 Oi Sutő: "Détente in Europe: Helsinki-Belgrade-Madrid", in: Külpolitilea. Hg. Insti-

tute for Foreign Affairs. A selection from the 1978 issucs of the periodical. Buda-
pest 1978, 5.3-16; F. Neuss: "Dynamik für den Hclsinki-Prozcíi", in: Europdische
Rundschau, 1/1989, 5.37. Ders.: "Minderhciten fordern Rcchte", in: Europiusebe
Rundschnu, I! 1990,5.151-154.

39 "Das auf\enpolitische Programm der ungarischen Regicrung", in: Ungarisebet Presse-
dienst, Sondcrnummer, Juni 1990,5.2-3.

40 nA módosított alkotmányból" (Aus der gcandertcn Vcrfassung), in: Népszabadság,
24.10. 1989,5.1.

einen gewissen Widerspruch, da Nation und der daraus resultierende Natio-
nalismus - nicht nur, aber sehr wohl auch in seiner osteuropaischcn Auspra-
gung - die Tendenz besitzen, die Staatsnation als absolut und ausschlieíilich
zu betrachten: Die Konsequenz ist dann, daG nach aufsen wirkend andere
Nationen und nach innen wirkend ethnische, nationale und sprachliche
Minderheiten abgelehnt werderr'". Im Falle des in Vorbereitung bcfindlichen
Nationalitatengesetzcs soll nun auf zwei nur schwer oder kaum miteinander
in Vereinbarung zu bringende Konzeptionen eingegangen werden: Eine li-
bera le Betrachtungsweise steht gegen die Auffassung vom nationalen Inhalt
des Staates ".
Den auGeren Überbau zur Verbesserung der Sitnation von nationalen,
ethnischen und sprachlichen Mindcrhciten bot die Politik der Détente in
Europa und der KSZE-Proze~38, in dessen Rahmen Ungarn eine Reihe von
Aktivitaten ontfaltere. Im au~enpolitischen Programm der ungarischen Re-
gierung vom Juni 1990 wurde dazu folgende Feststcllung getroffen: "Es ist
das Hauptziel unserer Minderheitenpolitik, da~ die Mcnschenrechte, und
innerhalb dessen die Rechte der Minderheiten, zur Geltung kornmerr'". "
Freilich spicit dic Frage der Ungarn jenseits der Landesgrenzen auch in die-
ser Rcgierungserklarung eine groge Rolle; bereits 1989 wurde in die ungari-
sche Verfassung ein neuer Bestandteil eingefügt: Die Rcpublik Ungarn er-
klarte sich für das Schicksal der auíierhalb der Staatsgrenzen lebenden
Magyaren verantwortlich, weitérs sollte die Aufrechterhaltung der Bezie-
hungen zwischen den magyarischen Minderheiten und der ungarischen Re-
publik gefördert werden'",
Im aulienpoiitischen Programm der ungarischen Regierung hieG es dazu:

"In Anbetracht dcsscn, daf\ ein Drittel des Ungarntums auf\crhalb unserer Grenzen
lebt, ist cs die bcsondere Vcrantwortung des ungarischen Staatcs zu untcrstűtzen, daB
die ungarischc Nation als kulturelle und cthnische Gcmeinschaft besteherr blcibt .... In
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diescm unscrem reinen Bcstreben rechnen wir rnit der Unterstützung der Regierungen
und der Öffentlichkeit der aufgeklarten Landcr" '. "

Welche Vorstellungen und Modelle bestimmen nun die ungarische Nationa-
litatenpolitik?
Seir Jahren wird eine Vertretung der Minderheiten von der Basis her gefor-
dert, als deren Grundvoraussetzung eine Starkung und Aufwertung der Na-
tionalitatenvertrctungen vor Ort (Schaffung von Selbstverwaltungskörper-
schaften) nötig ist. Bei dieser Konzeption der Selbstverwaltung muG aber das
vielfach nur mehr schwach ausgepragte Identitatsbewuíitsein der Minder-
heitenangehörigen mitbedacht werden, die in vielen Fallen eine Sonderstel-
lung und Privilegierung im Vergleich zur magyarischen Mehrheitsbevölke-
rung gar nicht wollen bzw. - bedenkt man die kritischen Stimrncn vor der
lotzten Volkszalilung 1990 - auch heute noch Bcdcnken haben, sich oHcn zu
ihrer Zugehörigkeit zu einer Minderheit zu bekennen: "Ob in cinern Dorf
"offizicll" überhaupt Deutsche leben, hangr von der jeweiligen Dorfleitung
b42 "a .

Die Starkung eines Solidaritatsbewuíitseins unter den Nationalitatenange-
hörigen ist dahcr von ebenso groGer Bedeutung wie der weitere Ausbau der
bilateralen Beziehungen zu den Herkunftsnationen der Minderheiten. In
diesem Bereich wird in Zusammenarbeit mit Österreich und Deutschland
für die Unterstützung des Minderheitenschulwesens und des Muttersprach-
unterrichts bereits vie! getan, so wird von diesen beiden Staaten z. B. die An-
stellung von Gastlehrern finanziert.
Die Grundvoraussetzung für eine Neugestaltung der Politik gegenüber den
nationalen, ethnischen und sprachlichen Minderheiten stellt der zügige Auf-
und Ausbau des Rechtsstaates dar. Ein neu zu schaffendes Minderheiten-
recht muíi sich an den Menschenrechten und den demokratischen Institutio-
nen des Staates orientieren, und dies betrifft nicht nur Ungarn, sondern alle
Staatcn in Ostmittel- und Südosteuropa.

41 Das auíienpclitische Programm der ungarischen Regierung, S. 2-3.
41 E.Mayer: "Erfahrungen eines Ungarndeutschen in drei Kornitaten", in: Neue Zeitung,

6. 1. 1990, S.6.


